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Hochwasserschutz Aabach 
Abschnitt Park am Aabach bis Stadtpark 
Genehmigung Bauabrechnung 

 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 251 vom 14. Juni 2022 genehmigte der Stadtrat den Planungskredit zum Projekt 
«Hochwasserschutz Aabach, Abschnitt Park am Aabach bis Stadtpark». Dabei bewilligte er einen 
städtischen Beitrag von 77 000 Franken. Der Kanton Zürich genehmigte einen Kredit von 
370 000 Franken. Die Projektleitung der Vorstudie übernahm die Abteilung Bau der Stadt Uster. 

Am 11. Februar 2025 stimmte der Stadtrat mit Beschluss Nr. 65 der Vorstudie zu. Nach Abschluss 
der Vorstudie übernimmt der Kanton Zürich die Projektleitung der weiteren Planungsschritte. Nun 
liegt die Abrechnung der Vorstudie vor. 

Projektabrechnung 

Die Abrechnung der Abteilung Bau vom 26. September 2025 zeigt folgendes Bild:  

 Arbeitsgattung Kosten gem. Kredit 

in Fr. inkl. MWST 

Abrechnung 

in Fr. inkl. MWST 

Differenz 

in Franken 

Differenz 

in % 

I Projektleitung 25 000.00 30 552.33 5 552.33 +22.2 

II Wasserbauingenieur 0.00 0.00 0.00 0 

III Landschaftsarchitektur/Städtebau 35 000.00 24 224.55 -10 775.45 -30.8 

IV Ökologische Begleitung 0.00 4 092.50 4 092.50 +100.0 

V Vermessung und Expertisen 10 000.00 5 621.20 -4 378.80 -43,8 

VI Unvorhergesehenes 7 000.00 0.00 -7 000.00 -100.0 

 Total 77 000.00 64 490.58 -12 509.42 -16,2 
 

Begründung der Kostendifferenzen 

I. Projektleitung 

Durch die umfangreiche Koordination und Abstimmung der verschiedenen Ämter entstand bei der 
Projektleitung ein Mehraufwand von Fr. 5552.33. 

II. Wasserbauingenieur 

Die Leistungen des Wasserbauingenieurs wurden komplett durch den Kanton übernommen.  

III. Landschaftsarchitektur/Städtebau 

Die Leistungen der Landschaftsarchitektur und Städtebau konnten sehr reduziert gehalten werden.  
Gesamthaft entstand bei Landschaftsarchitektur/Städtebau ein Minderaufwand von Fr. 10 775.45. 
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IV. Ökologische Begleitung 

Einzelne Leistungen der ökologischen Begleitung wurde durch die Stadt Uster bestellt und wurden 
nicht durch den Kanton mitfinanziert.  
Gesamthaft entstand bei Ökologische Begleitung in Mehraufwand von Fr. 4 092.50. 

V. Vermessung und Expertisen 

Die Bestandesaufnahmen und Vermessungsarbeiten waren weniger umfangreich als ursprünglich 
angenommen. 
Gesamthaft entstand bei Vermessung und Expertisen ein Minderaufwand von Fr. 4 378.80. 

VI. Unvorhergesehenes 

In der Planung der Vorstudie waren keine unvorhergesehenen Leistungen zu erbringen. 
Gesamthaft entstand bei Unvorhergesehenes ein Minderaufwand von Fr. 7 000.00. 

Buchhaltungskontrolle 

Die Abrechnung wurde durch die LG Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den 
Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30060023 betreffend Projekt «Hoch-
wasserschutz» und das Investitionskonto Nr. 30060024 betreffend Projekt «Hochwasserschutz 
Aabach, Einnahmen vom Kanton» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen 
werden. 

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Minderaufwand von 
Fr. 12 509.42 zu genehmigen. 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Hochwasserschutz Aabach, Abschnitt Park am Aabach 
bis Stadtpark»» vom 26. Juni 2025 im Betrag von Fr. 64 490.58 wird genehmigt.  

2. Das Investitionskonto Nr. 30060023 «Hochwasserschutz Aabach» wird geschlossen. 

3. Das Investitionskonto Nr. 30060024 «Hochwasserschutz Aabach, Einnahmen vom 
Kanton» wird geschlossen. 

4. Mitteilung als Protokollauszug an: 

− Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann 

− Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl 
− Abteilung Bau, Stadtingenieur Marcel Kauer 
− Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement 
− Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle 

 

öffentlich 
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